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BEKANNTMACHUNG 
 
Bebauungsplan 4A/97 „Gutsdorf Schöneiche, 1. vereinfachte Änderung im Änderungsbereich 
Hort am Storchenturm“  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses – Inkrafttreten des Bebauungsplanes  

 
Gemäß § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schöneiche bei Berlin am 21.05.2014 
den Bebauungsplan 4A/97 „Gutsdorf Schöneiche, 1. vereinfachte Änderung im Änderungsbereich 
Hort am Storchenturm“ in der Fassung vom 21.05.2014 als Satzung beschlossen.   
 
Mit der Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft (§ 10 Absatz 3 
Baugesetzbuch).  
 
Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplanes in der Gemeindeverwaltung Schöneiche bei 
Berlin,  
Käthe-Kollwitz-Straße 6 (Außenstelle Bauamt), 15566 Schöneiche bei Berlin, während der 
Sprechzeiten;  
 
   dienstags  09.00-12.00 und 13.00-18.00 Uhr sowie  
   donnerstags  09.00-12.00 und 13.00-16.30 Uhr  
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.  
 
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1-3 Baugesetzbuch bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, der in § 214 Absatz 2 Baugesetzbuch bezeichneten Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Absatz 3 
Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind (§ 215 
Absatz 1 Baugesetzbuch). Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 des Baugesetzbuches 
über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 Baugesetzbuch 
und des § 44 Absatz 4 Baugesetzbuch über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.  
 
Schöneiche bei Berlin, den 11.06.2014      
 
 
 
gez. Heinrich Jüttner        SIEGEL 
Bürgermeister  

 

 

ENDE DER AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN 
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erscheint voraussichtlich am 18.08.2014. 

 


